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Erläuterungen zur Ergänzungserhebung 1995 im Gastgewerbe

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik im
Handel und Gastgewerbe (Handelsstatistikgesetz
HdlStatG) vom 10. November 1978 (BGBI.I S. 1733),
zuletzt geändert durch Artikell des GeseEes vom
2.März 1994 (BGBI. I S.384), in Verbindung mit dem
Gesetz über die Statistik ft:r Bundeszwecke (Bundessta-
tistikgesetz - BstatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. I

S.462, 565), zuletzt geändert durch Mikel2 des Geset-
zes vom 17, Januar 1996 (BGBI. I S.34). Erhoben wer-
den die Angaben zu den Tatbeständen nach § 5
HdlStatG.

Zweck der Efiebung

Die Darstellung des Warensortiments in tiefer fachilicher
Gliederung ermöglicht den Nachweis von Sortimentsän-
derungen in den einzelnen Betriebsarten des Gastgewer-
bes, wie sie z. B. durch Anpassungsprozesse an ein ge-
ändertes Nachfageverhalten der Verlcraucher oder durch
Ratlonalisierungsmaßnahmen der Gastgewerbeunter-
nehmen verursacht wurden..Damit stehen den Konsu-
menten der Statistik wichtige Anhaltspunkte ftir Zwecke
der Marktanalyse zur Verügung.

lnnerhalb der amtlichen Statistik werden die Ergebnisse
der Sortimentserhebung als Basisinformation zur Verbes-
serung und weiteren Differenzierung der Volksruirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen, z. B. bei der Darstellung da
gutermäßigen Verflechtung der Volkswirtschaft in Form
von lnput-Output-Tabellen, benötigt.

Erhebungsbereich und wirtschaftszweigsystematische
Zuordnung der Erhebungseinhe{ten

Der Erhebungsbereich der Gastgewerbestatistik wird auf
der Grundlage der Klassifikation der \Mrtschaftszweige,
Ausgabe 1993 (V1Z 93) abgegrent. Erlaßt werden äte
Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die ausschließlich
oder überwiegend Eleherlcergungs- oder Gaststättenlei-
stungen (einschl. Kantinen und Caterer) anbieten; darun-
ter sind Unternehmen zu verstehen, die entweder gegen
Bezahlung Übernachtung fiir eirre begrenzte Zeit (auch
mit Abgabe von Speisen und Getränken) anbieten oder
die Speisen oder Getränke im allgemeinen zum Veaehr
an Ort und Stelle abgeben. Die Untemehmen müssen
dabei stets frir das Gesamtuntemehmen melden, also
unter Einschluß auch solcher Arbeitsstätten, in denen an-
dere als Gastgewerbetätigkeiten übena/egen (2. B. Her-
stellung von Nahrungs- und Genußmitteln, "Cafe-Kondi-torei"). Nicht einbezogen werden land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe, im Ausland gelegene Unterneh-
mensteile sowie die Gastgeurerlceaktivitäten solcher Un-
ternehmen, deren wirtschaftlicher Schwerpunkt nicht im
Gastgewerbe liegt, wie von Einzelhandelsuntemehmen
betriebene Restaurants oder von Unternehmen des Pro-- duzierenden Gewerbes oder Elehörden in eigener Regie
betriebene Kantinen.

Der Erhebungsbereich der Gastgewerbestatistik ist also
institutionell (nach dem Schwerpunktprinzip) und nicht

funktional abgegrenzt. Da auch bei den anderen sekto-
ralen Statistiken dieses institutionelle Konzept angewandt
wird, werden. die Gastgewerbeaktivitäten dieser Unter-
nehmen dort erfaßt (beispielsweise in den o.a. Fällen:
Einzelhandelsstatistik, Statistiken im Produzierenden Ge-
werbe usw.). Mit diesem Konzept soll eine überschnei-
dungsteie aber. auch lückenlose Abgrenzung der einzel-
nen Bereichsstatistiken gewährleistet werden.

Für Unternehmen mit Tätigkeiten, die mehreren verschie-
denen Erhebungsbereichen zuzurechnen sind, wird der
wirtschaftliche Schwerpunkt und damit die Zugehörigkeit
zu einem Erhebungsbereich dadurch festgelegt, daß er-
mittelt wird, in welchem Bereich die größte Wertschöp-
fung ezielt wird. Da in der Gastgewerbestatistik die hier-
f,rr benötigten unternehmensspezifischen Rohertrags-
quoten nicht erfragt werden, basieren diese Feststellun-
gen auf branchenweise ermittelten durchschnittlichen
Rohertragsquoten.

lnnerhalb des Gastgewerbes werden'die Unternehmen in
der Regel nach ihrer Selbsteinstufung einer der Betriebs-
arten (S-Stelleu du WQ zugeordnet. Unternehmen, die
eine gemischte Tätigkeit (,Beherbergungsgewerbe und
Gaststättengewerbe") ausüben, sind dabei grundsätzlich
dem Beherbergungsgewerbe zuzuordnen, wenn sie g
und mehr Betten anbieten.

Organisation der Erhebung

Die Gastgewerbestatistik wird dezentral von den Statisti-
schen Landesämtern durchgefuhrt, wobei das Statisti-
sche Bundesamt im Auftrag der Läinder Mehrländerun-
ternehmen (das sind Unternehmen mit Filialen in mehr als
einem Bundesland) befragt. Das Statistische Bundesamt
veröffentlicht Bundesergebnisse. Ltinderergebnisse wer-
den von den entsprechenden Statistischen Landesäm-
tern veröffentlicht.

Zur Gastgewerbestatistik besteht nach § I des Handels-
statistikgesetzes - in Verbindung mit §s 15 und 26
Abs.4 Satz 1 des Gesetzes über die Statistik trr Bun-
deszwecke - Auskunftspflicht. Danach sind die lnhaber
oder Leiter der Unternehmen auskunftspflichtig.

Erhebungsmethode und -umfangr

Die Gastgewerbestatistik wird auf repräsentativer Grund-
lage durchgefuhrt. Ge.setzlich ist geregett, daß hochstens
11 500 Unternehmen des Gastgrewerbes befrag[ werden
dürfen. Deren Auswqhl erfolgte nach einem von Wissen-
schaft und Rechtsprechung anerkannten mathematisch-
statistischen Verfahren aus der Gesamtheit der Gastge.
werbeuntemehmen, die bei der Handels- und Gaststät-
tenzäihlung HGa 1993 ermittett wurde. Zum Stichtag der
HGZ (30. April 1993) wurden 222746 Gastgewerbeun-
lernehmen gezäihtt. Die Unternehmen wurden durch eine
geschichtete Zufallsauswahl aus der Auswahlgrundlage
gezogen. Für die Schichtung der Auswahlgrundlage war
die beabsichtigte Ergebnisdarstellr.rng nach Bundeslän-
dem und Wirtschaftsgruppen maßgebend. Ab einer be-
stimmten Umsatzhöhe, der sogenannten Totalschwelle,
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die fr.rr jedes Bundesland und ftir jede fachliche Schicht-
gruppe gesondert festgelegt wurde, erfolgte keine reprä-
sentative Auswahl mehr; vielmehr wurden die Untemeh-
men mit einem Umsatz über die Totalschwelle vollzählig
in die Stichprobe einbezogen.

Erläuterungen zur Ergebnisdarstellung

Die im Tabellenteil dargestellten Ergebnisse sind hoch-
gerechnete Ergebnisse. Sie beziehen sich auf die Grund-
gesamtheit der am 31.12.1995 bestehenden Gastgewer-
beunternehmen, die im Geschäftslahr mindestens
25 OOO,- DM Jahresumsatz ezielten. Dabei werden alle
erfragten Unternehmen mit den bei der Stichprobenzie-
hung fur die Unternehmen festgesetzten Hochrech-
nungsfaktoren hochgerechnet. Es kommt ein verfeinertes
Hochrechnungsverfahren zur Anwendung. Unterschieden
wird zwischen freier Hochrechnung (ftir Anzahl der Unter-
nehmen) und gebundener Hochrechnung lirr das Merk-
md ,Umsatz" und die mit dem Umsatz stark konelierten
Merkmale, sowie entsprechend frir das Merkmal ,Be-
schäftigte" und die mit der Anzahl der Beschäftigten stark
konelierten Merkmale, wie z. B. Bruttolöhne und -gehä-
ter.

Zur Entlastung der Auskunftspflichtigen wurden nur die
Anteile (n Prozent) der einzelnen Warenarten an den
,Warenbezügen lnsgesamt" erfragt. Bei der Darstellung
von absoluten Werten, insbesondere von zusammenge-
faßten Ergebnissen, können daher größere Rundungs-
differenzen auftreten.

Definitionen

Warenbezüge

Warenbezüge sind der gesamte Eingang von Waren und
Material (auch Zutaten), die - verarbeitet oder nicht - zum
Absatz (Ausschank, Vezehr) im Gastgewerbebetrieb
oder zum Verkauf in einem angegliederten gewerblichen
Nebenbetrieb (2. B. Lebensmittelgeschäft , Weinhandlung,
Bäckerei) bestimmt sind, zu Einstandspreisen ohne Vor-
steuerbeträge (Umsatz- oder Einfuhrumsatzsteuer).

Zu den Warenbezügen rechneten auch die in Kömmis-
sions- und Steckengeschäften umgesetzten Waren.

Nicht zu den Warenbezügen gehören die Aqtwendungen
f,ir die im eigenen Unternehmen verwendeten Betriebs-
stoffe (2. B. Büro- und Verpackungsmaterial, Brenn- und
Kraftstoffe, Reinigungsmittel) sowie die Aufwendungen frlr
vergebene Lohnarbeiten.

Betriebsarten

Entsprechend der Reihenfolge in der Klassifikation der
Wirtschaftszweige, Ausgabe 1 993:

Hotels (ohne Hotels gamis)

Beherbergungsstätten, die jedermann zugänglich sind
und in denen ein Restaurant - auch ftir Passanten - vor-
handen ist sowie in der Regel weitere Einrichtungen oder

Räume fiJr unterschiedliche Zwecke (Konferenzen, Semi-
nare, Sport, Freizeit, Erholung) zur Verft igung stehen.

Gasthöfe

Beherbergungsstätten, die jedermann zugänglich sind
und in denen außer dem Gastraum in der Regel keine
weiteren Aufenthaltsräume zur Verfugung stehen. Elei
Gasthöfen übersteigt der Umsatz aus Bewirtung deutlich
den aus Beherbergung.

Pensionen

Beherbergungsstätten, die jedermann zugänglich sind
und in denen Speisen und Getränke nur an Hausgäste
abgegeben werden.

Hotels gamis

Beherbergungsstätten, die jedermann zugäinglich sind
und in denen höchstens Fnihstück abgegeben wird.

Jugendherbergen und Hüften

Beherbergungsstätten mit in der Regel einfacher Aus-
stattung, vozugsweise f,ir Jugendliche oder Angehörige
der sie tragenden Organisation (2. B. Wanderverein), in
denen Speisen und Getränke in der Regel nur an Haus-
gäste abgegeben werden.

Campingp!ätze

Abgegrenzte Gelände, die jedermann zum vorüber-
gehenden Aufstellen von mitgebrachten Wohnwagen,
Wohnmobilen oder Zelten zugäinglich sind.

Erholungs;, feden- und Schulungsheime

Beherbergungsstätten, die nur bestimmten Personenkrei-
sen, z. B. Mitgliedern eines Vereins oder einer Organisa-
tion, Beschäftigten eines Untemehmens, Mütter, Kindem,
Betreuten sozialer Einrichtungen, zugänglich sind und in
denen Speisen und Getränke nur an Hausgäste abgege-
ben werden.

Federzentren

Beherbergungsstätten, die jedermann zugänglich sind
und nach Einrichtung und Zweckbestimmung dazu die-
nen, wahlwdse unterschiedliche Wohn- und Aufent-
haltsmöglichkeiten (2. B. Hotels, Ferienwohnung, Gast-
stätte) sowie gleichzeitig Freizeiteinrichtungen in Verbin-
dung mit Einkaufsmöglichkeiten und persönlichen Dienst-
leistungen (2. B. Massageeinrichtungen, Friseur) zum vor-
übergehenden Aufenthalt anzubieten.

Ferienhäuser und Ferienwohnungen

Beherlcergungsstätten, die jedermann zugänglieh sind
und in denen Speisen und Getränke nicht abgegeben
werden, aber Kochgelegenheit vorhanden ist.
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Privatquartiere

Kleinbeherbergungsstätten, die nicht erlaubnispfichtig
(weniger als 9 Betten) und jedermann zugänglich sind
und in denen Gäste zum vorÜbergehenden Aufenthalt
gegen Entgelt aufgenommen werden.

Sonstiges Beherbergungsgewerbe a.n.g

Restaurants mit herkömmlicher Bedienung

Verkauf von Speisen, im allgemeinen zum Verzehr an Ort
und Stelle, sowie damit verbundener Verkauf von Geträn-
ken, unter Umständen auch mit begleitendem Unterhal-
tungsprogramm, durch: Restaurants, Speisewagenbe-
triebe u.ä. mit herkömmlicher Bedienung.

Restaurants mit Selbstbedienung

Verkauf von Speisen; im allgemeinen zum Verzehr an Ort
und Stelle, sowie damit verbundener Verkauf von Geträn-
ken, unter Umständen auch mit begleitendem Unterhal-
tungsprogramm, durch: Selbstbedienungsrestaurants,
Speisewagenbetriebe u.ä. mit Selbstbedienung.

Caf6s

Verkauf von Speisen, insbesondere von Konditoreier-
zeugnissen und sonstigen kalten Speisen, im allgemeinen
zum Veaehr an Ort und Stelle, sowie damit verbundener
Verkauf von Getränken, unter Umständen auch mit be-
gleitendem Unterhaltungsprogramm.

Eisdielen

Bewirtungsstätten, von denen insbesondere Speiseeis
sowie ein eng begrenztes Sortiment von Getränken zum
Veaehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen abgege-
ben wird.

lmbißhallen

Bewirtungsstätten, die keine oder wenig Sitzgelegenhei-
ten aul\areisen und von denen ein engbegrenztes Sorti-
ment von Speisen mit und ohne Ausschank von Geträn-

ken zum Verzehr an Ott und Stelle oder zum Mitnehmen
abgegeben wird z. B. Würstchenstände u.ä.

Schanhruirtschaften

Bewirtungsstätten mit Ausschank von Getränken zum
Vezehr an Ort und Stetle.

Bars und Vergnügungslokale

Verkauf von Getränken, im allgemeinen zum Veaehr an
Ort und Stelle, unter Umständen auch mit begleitendem
Unterhaltungsprogramm.

Diskotheken und Tamlokale

Lokale mit Tanzmusik, verbunden mit Verkauf von Ge-
tränken, im allgemeinen zum Vezehr an Ort und Stelle,
unter Umständen auch mit begleitendem Unterhaltungs-
programm.

Trinkhallen

Bewirtungsstätten, die keine oder wenig Sitzgelegenhei-
ten aufirueisen und von denen ein engbegrenztes Sorti-
ment von Getr-änken abgegeben wird.

Kantinen

Verkauf von Speisen und Getränken, gewöhnlich zu er-
mäßigrten Preisen, an bestimmte Personengruppen,
durch: Sport-, Betriebs- und Bürokantinen, Schulkan-
tinen und -küchen, Mensen sowie Messen und Kantinen
fi.ir Armeeangehörige.

Caterer

Tätigkeiten von Einrichtungen, die in einer Produktions-
zentrale zubereitete vezehrfertige Speisen sowie Ge-
tränke an bestimmte Einrichtungen (2. B. Fluggesell-
schaften, ,Essen auf Rädem") oder Personengruppen
und flir bestimmte Anltisse (2. B. Hochzeiten und andere
Feiern oder Festlichkeiten) liefern.
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SCHOKOI.ADE,BTnßtnlS)

BACXI{AREN, I,EHL, RE IS,GRIESS,
BACXI'iISCHLISEN, TEIGI{AREN S(UIE
A.N.G. OIAEIMIIRIT\ß

55 3 Restaurants,Cafes,Elsdielsn u.IfibiBhall€n

31 078

I 669

I 936

3L 275

31 017

4? 20t

18 115

20 579

Deutschland

22 924

5 ot7

5 [70

20:947

28 213

873 470

867.441

282 0tß
192 057

179 054

t2 233 8ß

Itsg !t58

fll zql

97 085

8:t 710

I077 ß4

8'6

1'9
119

7r9
100,0

5r5

7tl

213

1r6

115

IOOrO

ll,7
3r6

3'4
77 D7

14 184 5,3

t 72L

572

680

I 263

7ß

3 389

787

907

32L

58§t

6116

987

11 r7

77,7

618

718

14,1

4'7
5r6

10,3

6rl

27,7

650 805'

1 003 735

5r4

812

[{,ERZEN MD SATJCEN,SUPPEN
SO.IIE A.N.G. LEBENSI'IITTEL

TABAI(I{AREN

Sü{STIOE I{AREN ( Z.B. ZEIT-
SCHRIFTEN, TOILETTEN- UI{D
FOTOARTIKEL, SOI'VENIRS

MREMRIEN ZUSAII,IEN

darunter 55 301 R€staurants D.herkttrnlicher Bsdienung
I 356

4tß

579

820

4l3l

2 230

038

829

397

803

7ß

258

15rB

5r5

712

!0,2

5r3

27,6

ZIJCKER, SUESS}IAREN, SPE ISEEIS(2.8. HAmGLAOE,K(If0TT,H(NIG,
SCHoKoLADE,Bg\Btlrls)

BACXI.|AREN,IfiHL, REIS,GRIESS,
EACIO,IISCHiißEN, TEIGhßREN S0,{IE
4.N.6. DIAEIMHRTf\ß

]{JERZEN I.hD SATJCEN,SIJPPEN
SII{IE A.N.G. LEBENSIIITTEL

TABAX}IAREN

SflSTIGE MREN (Z.B.ZEIT-
SCHRIFTEN, TOILETTEN- üD
FOTOARTI(EL, SqJVENIRS

287 282 3,3

512

8r4
]{AREMRTEN AJ SA,.T,IEN

6rl

2rL

l12

l;0
1OO,O

I4ILCH,IqESE $D AMERE I,IILCH-
ERzEUGNI SSE, EIER, SPE I SEFETTE
Ur\D -oELE 1t21 998

681 164IBST, GEiIJESE, KARTOFFELN

1 )KLASSIFIIOTIN DER I.IIRTSCHAFTSZ{EIGE, AUSGABE 19SI3.
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hIARENBEZUEGE IM 6ASTGEhIERBE 19§15 MCH I,.IIRTSCHAFTSANEIGEN U{D T"IAREMRTEN

l.IIRTSCHAFTSA€IG

I{AREMRT

l.IAREI{8EZUG

NU]+,IER
DER '

KLAS-
SIFI-
I(ATIil

r)

l"IIRTSCHAFTSZ{E IG

1{ARE]'lART

I"IARENBEZUG

r OOO Dt,,I ! PROZENTI OOO DI,I ! PROZENT

Deutsclrlond

BIERE

SPIRI]UOSEN

r€Ir§
ALKOIOLFRE IE GETRAENKE

KAFFEE, TEE, KAKAO, INSTAIIT-
GETRAENKE

FLEISCH,FISCH I'\D AI{DERE
I,EERESFRUECHIE

ITILCH, I(AESE I'\D ANDERE T'!iLi.:H-
ERZETJGNISSE, EIER, SPEISEFEI TE
$D -(ELE

ttssT, 6EtuEsE, HRToFFEtN

BIERE

SPIRITUOSEN

1€It€
AL($IOLFRE IE GETRAENIG

IqFFEE, TEE, KAI(AO, INSTA'{T-
GETRAENXE

FLEISCTI,FISCH II\D AADERE
I€ERESFRTJECHTE

IIILCH,KAESE Il\D A'SERE HILCH-
ERZEI'GNISSE, EIER, SPEISEFETTE
tnD -(fLE
(BST, GBIJESE, l(ARTtrFELN

BIERE

SPIRIIUOSEN

I€I]E
ALKÜIOLFRE IE OETRAENXE

IGFFEE, IEE, KAKAO, INSTA'{T-
GETRAET'IXE

FLEISCH,FISCTI t'tD A,\DERE
]lEERESFRTJECHIE

IIIILCH,IqESE üD AI\DERE I'ILCH-
ERZEI'g{I SSE, E IER, sPE I SEFETTE
ITD -(ELE
(DsT,oElt EsE, I(^RTItrFELN

I 574

1185

339

562

r?2

28Et

729

261

119

?44

308

698

64 663

87 81t€t

40r3

12,4

8,?
14r4

4'4

7r4

lr7
212

55 1l Sons t. oas ts tättenger€rbe
zuCKER, SUESST{AREN, SPEISEE IS
( z. B. MARI.IELADE, K$IPoTT,H(hlIG,
SCHOKOLADE, E(NEIT$S )

BACX}IAREN,MEHL, RE I S,GRIESS,
BAC|0{I SCHIhßEN, TEIGhTAREN St}lIE
A.N.G. DIAETMHRI,hß

I"UERZEN th,lD SAtrcEN'SUPPEN
S0,,|IE A.N.G. LEBENSI'IITTEL

TABAI(l{AREN

SNSTIGE l.lAREN (Z.B.ZEIT-
SCHRIFTEN, TOILETTEN- I.X{D
FOTOARTIKEL, SruVENIRS

T,IAREMRTEN ZUS$I{EN

74 165 1,9

66 190

28 308

ta fi7

38 275

3 910 880

lr7

1r0

100r0

or?

3r3

I 355

373

26r
444

r37

255

' 100

44

108

227

139

693

162

197

2ß
283

g{6

940

56 175

78 01ß

darunter 55 401 Schankäirtschaftsn
Q13

ll 16

8r1

13,9

413

8r3

1r8

2r4

ArcKER, SUESS{AREN, SPEISEEI S
(?. Qr -MEI€!40E, Kof 0Tr, H(Nr0,
SCHOKOI.AD€,BO\B(NS)

qAqq!4EEN, iCHL, RE I S,6RIESS,
BACIO{ISCIII|\EEN, IEIG}IAREN Sü{IEA.N.6. DIAEIMHRLNß

I.II,ERZEN MD SAIJCEN,STJPPEN
SI}IIE A.N.G. LEBENSI{ITTEL

TABAI(l,{AREN

SilSTIGE I,IAREN (Z.B.ZEIT-
SCHRIFTEN, TOILETTEN- t.ND
FOTOARTIKEL, S(UVENIRS

I,IAREMRTEN ZUSAI.I€N

Kentinen u.Caterer
ZJCKER, SI'E SS}IAREN, SPE I SEE I S
( 2. B. l.tAFlELAot, KOf 0TT,H[NI6,
SCHOKOLAD€ , BII\BO{S )

BACKMREN,},EHL, RE IS, GRIESS,
BAC|O,|ISCHII\ßEN,TEIG}TAREN Sd,uE
A.N.G. DIAEIMHR.T\G

I"I'ERZEN t.hD SAIJCEN,SUPPEN
SOIIE A.N.G. LEEENS}IITTEL

TAEAI(I{^REN

SO{STIGE }{AREN (Z.8.ZEIT-
SCHRIFIEN, TOI LETTEI'I- t.hD
FOTOART I XEL, SqI\'ENIRS

}IARENARTEN AJSAI,IGN

58 317 1,8

54 826

25 2AO

73 82

22 304
3 206 :l8o

mß7
150 O3o

72 t80

178 418

2 688 603

017

100r0

8r8

5r5

217

l0oro

lt7

0r8
213

256

092

542

406

ß2

s?2

3;7
1r6

{'0
8r5

152 6115 5,7

251 06s

334 797

512

ßr8

9r3
72,5

6r6

I )K-ASSIFIHTI0{ DER I{IRTSCHAFTSZ}EI6E, AUSGABE l!83.

- l0-
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I{AREI{EEAJEGE I}I GASToEI.IERBE 1995 NACH HIRTSCHAFTSAEIGEN tT\D MREMRTEN

I"IIRTSCHAFTSZEIG

hlARE]\IART

!MJlf'lER!
IOER !

hlARE]SEZI.G !KI-AS- !

! I 000 Dr.r ! PRoZENT

! SIFI- !
!|(ATI0{!
! 1)!
!!
!!
!!

I.IIRTSCHAFTSZ€IG

}lAREMRT

].tAREI{BEZUG

I 000 0[1 ! PR0ZENT

BIERE

SPIRITUOSEN

l,,tEItW

ALK$IOLFREIE GETRAENKE

IqFFEE , TEE , I(AKAO , INSTANT-
GETRAENKE

FLEISCH,FISCH IT\D AI$ERE
I'EERESFRUECHTE

HILCH,ToESE tÄD AI@ERE MILCH-
ERZEU6I{ISSE, E IER, SPEI SEFETTE
U\D -MLE

4 131

I 371

1 553

2 574

I qo7

5 688

Deulschland

528 808

569 905

189 90S

510 708

2n 213 S9

5r3

214

l19

2rt
100r0

5n
809

n4
324

tt2

1§E

L7,!
5r7
6r{

l0rG

5r8

23,5

Gastg€H€rb€

aJCKER, SIJESS,{AREN, SPEISEEIS
( z. B. !4Am€LADE, K0?0TT,H(NIG,
SCHOKT}I.ADE,BII\BTNS)

BACKMREN,].CHL, RE IS,GRIESS,
BACKI'I SCHI'\ßEN, TE IGITAREN SO|IE
A.N.O. OIAEI?I|A}Ift1JIS

].IJERZEN tnD SArcEN,SUPPEN
SO"IIE A.N.G. LEBENSIITTEL

TABA$IAREN

SIITISTICE l.lAREN ( Z. B. ZEIT-
SCHRIFTEN, TOILETTEN. IX{)
FOTOARTI KEL, SOJVENIRS

}IAREI{ARTEN A'§qNTN

t tF 777 4,7

OBST,GEI,IUESE, I(ARTff FELN

r 37S {85
1 900 8{ß

5r7
719

I ) KLASSIFIKATIOiI DER I{IRTSCHAFTSa€ IGE, AUSGABE 19Sil.
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Gesetz
äber die Statistik im Handel und Gastgewerbe

(Handelsstatistikgesetz - HdlStatG|

Voo 10. Noveuber l97E

Der Bundestag hat das folgende Gesetz besdrlos-
3CD:

Abschallt I
Unlang

§l
(t) In Handel (Großhandel. Einzelhandel ein-

schließlich Apotheken. Haadelsveraittlung) sowie
in Gastgewerbe {Gaststätten- uad Beherbergungs-
Eewerbef werden statistiscbc Erhebungen als Bun.
desstatistik durchgeführt.

{2f Die Statistik uafaßt
t. mouatliche Erhebungen .im Großhandel; Einzel-

handel und Gastgewerbe.

2. jährliche Erhebrurgen io Großhaodel, Einzelhan-
del, in der Haadetsverroitttuag und in Gastge'
werbe.

3. Ergänzungserhebuagen iu Elnzelhandel im Jahre
t980 lür das Kalender. oder Geschättsjahr 1979
und im Jabre t986 tür das Kalender. oder Ge'
schäftsjahr t985, iE Großhandel und Gasige'
werbe im Jahre l98l für das Katender' oder Ge'
söäftsjahr t980 und in Jahre t987 für das
Kalender- oder Geschäftsjahr t986 . soryie im
Großhandel. Einzelhandel und Gastgewerbe dar'
auffolgend jeweils im Abstand von fünl bis sie'
ben Jabren,

4. Zählungen im Handel und im Gastgewerbe irn
Jahre t979 für das Kalender. oder Gescbäftsjahr

-12-
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fiu
t978. im Jahre 1985 für das Kaleoder- oder Ge'

' schäftsjahr 1984 und darauffolgend iqr Abstand
von zebn Jahren oder im Bedarfsfalle in kürzeren
Abständen.

§2
Die Erhebutlgen nach § I Abs. 2 Nr. I bis 3 er'

strecken sich
l. im Großhaodel auf jeweits höchstens 10000 Un'

teraehnen ia den monatlichen uad jährlichen
Erhebungen sowie auf böchstens 20000 Unter'
nehmen iu den einzelnen Ergänzungserhebungen,

2. im Eiazelhandel auf jeweils höchstens 25 000 Un'
teroehmen,

3. in der Haodelsvermittlung auf höchstens 10000
Unternehmen.

{. in Gastgewerbe auf jeweils höchstens 8 000 Un'
ternehEen..

Abscbntlt tr
Sachverhalte

03
In den nonatlichen Erhebungen (§ I Abs. 2 Nr.l)

werden erfa8t
l. die Volt- und Teilzeitbeschäftigtea,
2. der Umsatz.

Bei Uaternehmen mit Ärbeitsstätten in mehreren
Bundesländern werden die Angaben auch ia der
Unterteilung nach Bundesländern erfaßt.

§{
, In den jäbrlichen Erhebungen (§ I Abs. 2 Nr.2)

werden erfaßt
l. die tätigen Personen,
2. der Waren- und Materialeingang einschlieSlich

der Aufwendungen für an andere Unternehnen
, vergEbene Lobnarbeiten,

3. die Waren- und Materialbestände am Anfang
und Ende des Kalendör. oder Geschättsjahres,

4. die Investitionen.
5. die Aufwendungen für gemietete oder gepach-

tete .Aalagegüter,
6. die Verkaufserlöse aus dem Abgang vou An-

lagegütern.
7. die Lohn- und Gehaltsurnoen,
8. der Umsatz nach Arten der ausgeübten wirt-

schaltlichen Tätigkeiten,
auBerdem
g.- im Großtrandel und Einzelhandel

der Umsatz nach l['arengruPPen und Absatz-
totzten.

t0. ira Gastgeu'erbc
der Umsate nacb Beherbergung. Verpflegung
einschließlich GeträDte und der sonstige Um.
satz.

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1978., Teil I
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tl. isr Großhandel und in der Handelsvenrittlung
der Gesamtwert des gegen Provision.veroittel'
ten Warenumsatzes, in der Handelsvermittlung
aucb nach Warengruppen.

§5
In den Ergänzungserhebungeu (§ I Abs.2 Nr. 3)

werden erfa8t
l. die Zusaomensetzung des Warensortiments,
außerdem
2. im Großhandel und Einzelhandel

die Inlaudsbezüge nach UeferanteqgruPPen,

3. im Großhandel
der Inlandsumsatz nach Abnehmergruppea.

§6
(l) In den Zählungen im Handel uqd Gastge'

gewerbe (§ I Abs. 2 Nr. 4) werden erfaßt

l. bei Uaternehnen
a) die tätigen Personen,'

b) die Beteiligungsverhältnisse, soweit zur Er'
mittlung der Werkhandelsunternehnen erfor'
derlich. -

c) . der Umsatz nach Arten der ausgeübten 'ivirt'
schaftlichen Tätigkeiten,

auBerdem

d) iu Gro0handel und Einzelhandel
' der Umsatz'nach Warer.gruPPen,

et im Großhandel und in der Handelsvermitttung
der Gesamtwert des gegeu Provision vercit'
telten Warenumsalzes. in der Handelsvermitt'
lung auch nach WarengruPPen:

2. bei Arbeitsstätteu
at die tätigen Personen.
b) der Urasatz nach Arten der ausgeübteu wirt'

scbaltlichen t'äti gkeiten.
außerdem

c) im Großhandel und Einzelhandel
aa) die Bedienungsform.
bb) der Umsatz nach WarengruPpen'
ccl die örtliche Lage.
ddf das Vorhandensein von Einrichtungen' des fließenden und ruhenden Verkehrsi

d) im Einzelhandel
aal die Betriebsform.
bb) dle Geschäftsfläche,
ccl die Verkaufsfläche;

' e) im Gastgewerbe
- aa) die Fremdenzimmer.

bbl die Fremdenbetlen.
ccf die Feriehhäuser und Ferienwohnuogen.

(2| Die Finanzbehörden teiten den nit der Durch'
führung der Zählungen im Hurdel und im Gast'
gewerbe bettauten statistischeu Bebörden die ltn'



schrilten und Gewerbekennziffern aller Unteraeb-
men des. Handels und Gastgewerbes nach deu
Stand voo Ende des Kalenderjahres mit, das der
Zählung vorausgeht.

Abschnltt IH
Allgeneine Bestlmnuugen

§7
Außer den nach §§ 3 bis 6 zu erhebenden Sach-

verhalten werdea Angaben zur Kennzeichnung von
Uoterneh^nen und Arbäitsstätten erhobeu, soweit
sie zur Beurteiluug der .Auskunftspflicht uad für
die statistische Zuordnung erforderlich sind.

§8
(tl Auskunftspflichtig sind die Inhaber oder Leiter

der Unternehmeo und Leiter der Arbeitsstätten.
(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich bei erst.

maliger Heranziehung oder bei Rilckfragen
t. in den monatlichen Erhebungen auch auf abge-

, laufene Berichtszeiträume des Kalenderjahres
und.des Vorjahres.

-2. in den jährlichen Erhebungen ruch auf das dem
Beridrtsjahr vorausgehende Jahr,

soweit Sachverhalte erhoben werden. die auf Grund
geltender Rechtsvorschriften aufzeichaungs- und
aulbewahrungspf lichtig sind.

§e
Die monatlichen und jährlichen Erhebungen im

Gro8handel (§ I Abs. 2 Nr. I und 2 ia Verbindung
ait §§ 3 und {) und die jährlichen Erhebungen ia
der Handelsvermiitlung (§ I Abs. 2 Nr.2 ia Verbin-
dung mit § {l sowie die Ergänzungserhebungen im
Großhandel (§ I Abs.2 Nr.3 in Verbindung uit § 5)
werden vom Statistischen Bundesamt erlrobeu und
aufbereitet.

§t0
Der Bundesminister für Wirtschaft wird eroäch:

tigt. durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

l..die Erhebung von Sachverhalten auszusetzen,
wenn die E5gebnisse nicht mehr benötigrt werden,

2. die in diesem Geseu für die einzelneu Erhebun-
gen jeweils vorgeseheneo Erhebungsabstände
zum Zwed,e der Arbeitserleidrterung zu verläh-
gern,

3. lür die Erhebungen nach § I Abs. 2 Nr.3 und
Nr. { die jeweiligen Erhebungsjahre zu bestim-
inen.

Abschaitt IV
Lndenrng anderer Gesetze,

Sölu6- uad Ubergangsvorsörltteu

§ ll
(l) Das Gesetz über die Durchfütrrung laufender

Statistiken im Handel sowie über die Statistik des
Freädenverkehrs io Beherbergungsstätten in der in

Nr.6l - Tag der Ausgabe: Bonu, den 16. November 1978 r735

Bundesgesetzblatt Teit III. Gliederungsnumrner
708-{. veröffentlichten hereinigten Fassung wird wie
folgt geändert:

l. tn der Bezeichnung des Gesetzes werden die
Worte .über die Durchführung laufender Statisti-
keo im Handel sowie' gestrichen und die Abkür-
zung .(HFVStatG)' durch die Abkürzung '

. (FreodVerkStatG)' ersetzt,

2 § l'erhält folgende Fassung:

.§r
Uber den Freodenverkehr in Beberberguugs-

stätteo werden laufende Erhebungen als Bundes-
statistik durchgeführt.',

3.§2Abs. lNr. lund03-{bs. lNr. lwerdenge-
strichen.

4. § 2 Abs. I Nr.2, Abs.2, 3 und { sowie § 3 Abs. I
Nr. 2, Abs. 2 und 3 werden gest;ichen.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In.Absatz I werden die Worte .Die Fremden-
verkehrsstatistik (§ I Nr. 3) erfa8t folgende
Tatbestände:' durch die Worte .Die Statistik
erfaßt folgende Tatbestände:' ersetzt.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
.(3) Die Statistik wird in höchstens 3 000

Gemeinden durchgeführt.'

(2) Das Gesetz über die DurchIührung laufender
Statistiken io Handwerk sowie im Gaststätten- und
Beherbergungsgewerbe in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnuromer 708-5, veröffentlichten
bereinigten Fassung, geändert dürch § 13 des Ge-
setzes voru 6. November 1975 (BGBI. I S.2779). wird
wie folgt geändert:

l. [a der Bezeichnung des Gesetzes werden die
lVorte .sowie im Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbe' und in der Abkürzung .(HwGa-
Statc)' die Buchstaben ,Ga' gestrichen,

2. § I erhält folgende Fassung:

,§ I
Uber die Geschäftstätigkeit und des Wirt-

scha{tsablauf im Handwerk werden laufende Er-
hebungen als Bundesstatistik durchgeführt.".

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Ia Absatz I werden die Worte .Die Hand-
werksslatistik (0 t Nr. l) erfa8t' durch die
lVorte .Die Statistik erfaßt" ersetzt,

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

.(21 Auskunftspflichtig sind die nach § 6 der
Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBI.
1966;tS. l), zuletzt geändert durch § 25 des
Gesetzes vom 24. August 1976 (BGBI.I S.2525)
und durch Artikel I der Verordnung. voß
10. Juli 1978 (BGBI. I S. 984), in der Hand-
werksrolle eingetragenen Betriebe. ",
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cl Absatz 3 erhält folgende Fassung:

,(3) Die Statistik wird bei höchstens 35 000
der ia Absatz 2 bezeichneten Betriebe durch-
geführt.',

{. §3wirdaufgehoben.

(3! Der Buudesmiuister für Wirtschaft kann den
Wortlaut des Gesetzes über die Durchführung lau-
feuder Statistiken im Haadel sowie über die Stati-
stik des Fremdenverkehrs ia Beherbergungsstätteu
in der voo l.Jaauar 1980 an geltenden Fassung und
des Gesetzes über die Durchlührung laufender Sta-
tistikeu iro Haadwerk sowie iE Gaststätteu. und
Beherberguugsgewerbe in der vom lT,November

Bundesgeseizblatt, Jahrgang 197E, Teil I

1978 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kanntuaöen.

§t2
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. I

des Dritten [Iberleitungsgesetzes auch im Land Ber-
Iin. Rechtsverordaungen, die auf Grund dieses Ge-
setzes erlassen werden, gelten iu Land Berlin nach
§ t4 des Drittea Uberleituagsgesetzes.

§t3
(t') Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-

zet 2 am Tage oach der Verkündung in Kraft.
(2) § { und § ll Abs.l Nr.l,2. { und 5 treten am

l. Januar 1980 iD Kraft

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrl

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt
und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Bonn. den 10. November 1978

Der Bundespräsident
Scheel

Der Bundeskanzler
Schmidt

Der Bundesminister f ür Wirtschtft
Lambsdorf f
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4 101

Rücksendeexemplar Gast€ewerbestatistik
JAHRESERHEBUNG I enGATzUNGSERHEBUNG

für das Geschäftsjahr 1995

Stimmt lhre Anschrift noch? Geben Sie Anderungen bitte nach-
folgend an:

PLZ, Ort

Straße

Name

Statistisches Bundesamt
V4.33

65180 Wiesbaden

Bitte teilen Sie uns mit, an wen wir uns bei Rrickfragen wenden dürfen (freiwillige Angabe):

.t (Ortskennzahl/Rufnummer)Name

Rücksendung:
Bitte renden Sle dac Rüclsendeeremplar ausgefüllt bis zum

Art und Zweck
der Erhebung:

Rechtrgrundlagen:

Aurkunltspflicht:

@helmhaltung:

Hllllmqrkmale,
laufende Nummern/
Ordnungrnummern,
Trcnnen und
L,ölchen, Adreß-
d{el:

Umfang der
Erhebung:

zurtlck.

Dle Ergebnisse der Gastgoteöesbtlstik, die als Stichprobe bei htichstens t'l 500 Unternehmen durchzufohren ist, werden
als Entscheidungshilfen for konjunktur- und struKurpolitische Zwecke nicht nur von der Bundesregierung und den Landes-
rogierungen, sondem auch von der Wirtschaft und ihren Vetbänden benötigt.

Ges€tr ob€r die Statistik im Handel und Gastgewerbe (Han&lsstatistikgesetz - HdlStatG) vom lO. November 1978 (BGBI. I

S. f ß3), zuletst geändert durch Artikel I des Geseu6 yom 2. Mäz 1994 (BGBI. I S. 384), in Verbindung mit dem Gesetz
0ber dic Statistik for Bundesavecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vorn D. Januat 1987 (BGBI. I S. /t62, 565), zuletrt ge-
lndert durch Adikel 2 des Gesetses vom 17. Januar 1996 (BGBI. I S. 34). Eräoben werden die Angaben zu §§ 4 und 5
Hdlstatc.
Die Auskunttsverpflichtung ergiH sidt aua § I Hdlstatc in Verbi.duag mit §§ 15 und 26 Abs. 4 Satz I BStatG. Hiemach
3ind die lnhaber oder Leiter Oer Untemehnren auskunflspllichtig. Widerspruch und Anfechtungsldage gegen die Auffor-
tldurp zur Auskunfisedeilurlg haben gem. § 15 Ab6. 6 BStatG keine aufschiebende Wirkung.

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grunasaCti:tr geheimgrehalten. Nur in ausdrOcklich gesetzlich gere.
gelten Ausnahmefällen dorten Einzelangaben Obemittelt ur€rden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hoch-
schulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabtüngigs wissenschalllicher Forschung ,0r die Durchfohrung
wissenschafllictpr Vorhaben Einzelangaben dann zur Ved0gung zu stellen, wenn di6e so anonymisiert sind, daß sie nur mit
einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, lGsten und Arbeitskan dem Befragten oder Betroffenen zugeordnd.rver-
den können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch for Personen, dh Empfänger von Eiruelangaben sind. Eine Uber-
mitlhng von Eieelangaben mit Namen und Anschrifr ist ausgeschlossen.

Nach § 24c deB Gesetres gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1990
(BGBI. I S. 235), das zuleEt durch Artikel 11 des GeseEes vom 26. Oldober 1994 (BGBI. I S. 3210) oeänded worden ist,
dofen der Monopolkommission for die Begutachtung der Entwicklung der Untemehmenskonzentration zusammengefaßte
Eiruelangaben über die Vom-Hundeil-Anteile der drei, sechs und zehn gra,ßten Untemehmen oder Betriebe des Jeweiligen
Wirtgchafisberelchs 0bemittelt werden.

l,lame und Anschrlft dee Auekunftcpllbtrtlgen bav. dee Untemehm€ß, Angaben zur Betriebsail und ggf. zum Rumpfge-
aclräftslahr sowle Namo und Telefonnummor der for cventuelle R0cKragen zur Verf0gung stehenden Person sind Hilfsmerk-
mab, die ledigllch der technlschen Ourchf0hrung der Efiebung dienen. Sie werden sofod nach Abschluß einer Eingangs-
E0fung vom Erhebungsvordruck abgetrennt, gesonded aulbewahrl und mil Ausnahme von Name und Amchdn des Unter-
rEhmens spätestens nach Eingang der nächsten Jahresmeldung vemicht€[. Die venyendete Kennummer dient der Unler-
schGidung der ln die Erhebung einbezogenen Untemefunen. Sie besteht aus einer frei vergebenen Nummer, wobei db ersten
Zftern orkennen lassen, in welchem Bundesland das Untemehmen eriaßt wurde. Namo und Anschrift dee Untemehmens
und dle lcnnummer werden für die gernäß § 13 BStatG vorgesehene AdreMatd venvendet. Dar0ber hinaus dienen dh vor-
genannten Merkmale mil der Angabe zum GesamtumsaE der Durchf0hrung det Verordnung (EWG) Nr. 218d93 de6 Rat6
yorn 22.Jqll 1993 0ber die innergemeinschafiliche l(oordinierung des Aubaus von Untemehrnensregistern fOr statistische
Vervrendungsavecke (ABl. EG Nr. L 196 S. 1).

91g fuEatlen werden für das Gesamtunternehmen einschl. vorhandener Zweigniederlassungen soryv'ie zum Untemehmen
gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben (Verwaltung, Lager, Produldion) erbeten. Dabei sintl auch alle nicht zum Gastgewer-
be gehttrenden Tätigkeiten einzuschließen. Nicht zu berucksichtigEn sind nur die rechtlich selbständigen Tochtergesellschaf-
ten, Zrveigniederhssungen im Ausland sowie (nbht gewerblich b€steuerte) land- und fomtwirtschaflliche Betriebe bav. BF
triebsteile.

Bitte beachten Sie auch die mit eineni keis O

- t6-
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Erläuterungen zum Ausfüllen des Erhebungsvordrucks

Betriebsart des Unterneh mens. Bitte zutreffendes ankreuzen:

Hdel
@öthof
Pension
Hotel garni
Jugendherb€rgdHffie
Campingplatr
Eftolungs., Ferien- u. Schulungsheim
Ferhnz€ntrum

D
o
D
n

o
o
o
o

Ferienhaus,/Ferienwohnung OPriEtquartier E
Restauranl mit herkömml. Bedienung O
Restaurant mit Selbstbedienung üCafe oBar^/ergnügungslokal DSchanl«irtschaft tr
SonstigeBeherbergungseinrichlung u

U
o
D
o
o
B

Kantine
Caterer
Eisdiele
0isco/Tanzlokal
lmbißhalle
Trinkhalle

Dauer der
Rumpfgeschäftsjahrec

Anzahl der Monate

Bemerkungen .........

O lrmsatz ist der Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen und
sonstigen Leistungen (ohne Umsatzsteuer) zuzuglich Bedienungs.
gcld, Getränke., SeK- und Vergnogungssteuer (nicht ledoch durch
hufende Posten wie Kurtaxe oder Fremdenverkehrsabgabe) und oin-
schlhßlich - falls bei.Lieferungen (z.B aus garaölichen Nebenbetrie-
ben) gcsondett in Rechnung gestellt - Kosten für Fracht, Porto und
Verpackung soyie Zusatrerlöse.

Nacht anzugeben sind jedoch (nicht gewerblich besteuerte) Erlöse
au8 Land- und Forstwirtschafr sorvle außerordentlichc ErträgG (2.8.
aus dem Verkauf von Anlagevermögen) und betriebsfremde Erträge
(2.8. Einnahmen'aus Vermietung und Verpachtung von betriebsfremd
genutäen Gebäuden und Gebäudeteilen, Zinserträge aus nicht be-
triebsnolwendigem Kapital oder Erträge aus Beteiligungen). Gowährte
Skontl und Erlösschmälerungen (2.8. Preisnachlässe, Rabatte, Jah-
resr0ckvergotungen, Boni) sind bei der E mittlung des Umsatzes ab,
zusetzen.

@ thr t mß.tz euc Gastgewerbe umfaßt UmsäEe aus Beherbergung
und GasBtättenleistungen sowie sonstige betriebliche Umsätze.

a) Beherberung betreibt, wer gegen Entgelt Personen voroberge-
hend (htbhstens zwei Monate) Unterkunft geurähd, auch wenn
d€r Befieb der Beherbergungsstätte nicht der ülaubnispflicht
nach § 2 des Gaslstättengesetres unterliegt. Hiezu gehört die
Vcrmietung von Zelt- und Wohnwagenplätzen ebenso wie die
Vermietung von Ferienhäusern oder Feri€nwohnungen.

Nlctrt zur Beherbergung rechnen Jedoch Verpllegungsleistung€n
(2.8. Frtlhstock). Oiese sind den caststättenleistungen (Pos.
4.3.b des Erhebungsvordrucks) zuzur€chn€n.

b) Zu thn G.ststättenlelstungen rechnen alle Verkäufs von Mahl-
zcil€n, Lebensmitteln, Getränken und Genußmitteln einschließlich
Bedienungsgeld, Sekt- und Getränkesteuer.

Zum Umsatr aus Gaslstättenleistungen rechnen auch der Ver-
kaut über dis Straße und an Bekiebsangehörige sowie der Eigen-
verbrsuch.

c) Zu d€n .onstigen betrieblichen Umsätzen rechnen die Ein-
nahmen aus Wäschereinigung, B0glerei, Bädem, Garagenver-
mhtung u. dgl. einschließlich Bedienungsgeld. Ferner rechnen
dazu die Einnahmen bar. Provisionen aus Musik- und Spielau.
tomaten, Elntrittsgeld einschließlich Vergnögüngssteuer, Ein-
nahmen au3 Saalvermietung u. dgl.

DL EIß6. der Trlnk- und lmbißhalhn aug dem Verkäuf von Zeitun-
gon, Soßwaron, Tabal$aren, Andenken u. dgl. zählen jedoch nicht
anm UmcaE aus Gastgarverbe, sondern zum Umsatz aus Eiruelhan-
dd (P6. A.2.d des Erhebungsvordrucks). Entsprechend$ gilt auch
l0r db Verkaulierlose aus etwa vorhandenen geryerbllchen Nebenbe-
tLbqr. So ilnd z.B. die Umsätze aus einem Lebensmittelgeschäfr in
Pc. 4.2.d, al.E Herstellung von Bachraren' in Pos. A.2.b, aus
S.fihcht n und Fbischveraöeitung ln Poe. A.2.c des Erhebungsvor-
dnrclc und die Umsätze aus einer Brennerel oder aus einer Wein-
Eoßhadlung in Poe. A.2.e des Erhebungsvordrucks aruugeben.

@ Elnzolhandel betreibt, wer Handelsware ln eigenem Namen fOr eige-
na Rechnung oder ftlr fremde Rechnung (lGmmissionshandel) an
phde Haushalte absetä. Handelswaren sind barveglichs Sachg0ter,
dkr terfE b€zogen und ohne wesentliche, d.h. nicht m€hr al3 lrandels-
oHlche 8G' od€r Verarbeitung rveiteiveräußorl wwden. Dabei spielt ea
helne Rolle, ln wbbhel Fo,m (stationärer Handel, Versandhantlel,

Markt- und Straßenhändel, Haustorhandel) die Handelsrrare abgs.
setzt wird. Der Verkaut von Lebensmitteln, Getränken und Cienußmit-
teln in gastgewerblichen Nebenbetrieben (2.B. in Sp€iseuirtschalten,
Cafes, Eisrlielen) rechn€[ zum UmsaE eua Gastgervcrbe (Pa. A.2.a
des Erhebungsvordrucks). Der Edös aus dern Verkauf von ElgEner-
zeugnissen, z.B. von selbstgezogenen Blumen in olnsm Blumenge-
schän, zählt zum Umsatz aus 0b{gen Tätigkeilen (Poo. A.2.c dee Er-
hebungsvordrucks).

@ Wareneingang ist der gesamte Eingang von Waren und lraterhl
(auch Zutaten), die - verarbeitet oder nicht - zum Ab6ats (Ausschank,
Vezehr) im Gastgewerbebetdeb oderzum Vedoufin einem a4geglle-
derten gerverblichen Nebenbetrieb (2.8. Lebensmiüelgecchäfi, Weln-
handlung, Bäckerei) bestimmt sind, zu Einstandspreisen otrne Vor-
steueöekäge (Umsata- oder Einfuhrumsatssteuer).

Der Wareneingang setzt sich zusammen aus @t War.nbäz0gen wi
den Aufwendungen l0r vergebene Lohnad,eiten, d.h. die von anderen
Unternehmen ausgef0hilen Bearbeitungen an War€fl und' MaEdal
zum Wiederverkauf oder zur gerverblichen Be- oder Vctafteitu4g.

Nicht zum Wareneingang gehören die zur Venyendung im Betrieb
bestimmten Betriebsstoffe (2.8. Wäsche, Brennstoffe, Rein[ungsmit-
tel); nicht zum Wareneingang gehören ferner Waren und Matedalien,
die for einen etwa angegliederten land- und torstwirlschatrbh€n 8c-
tdeb bezogen wurden (2.8. Saatgut, D0ngemittel).

@ Warenbcsfände sind Voräle an Waren und Materlal (ar,rch Zu0aten),
die - verarbeitet oder nicht - zum Absatz (Ausechank, Vezohr) hn
Gastgewerbebetrieb oder zum Vsrkauf in einem arigeglioddl€n gercerb
lichen Nebenbetdeb (2.B. Lebensmittelgeschält, Weinhandlung, Bäcke
rei) bestimmt sind. Hiezu rechnen nlcht die zur Verustrdung lm dg}
nen Betrieb bestimmten Vonäte an Betriebsstoflen (2.8. Wäschc,
Brennstoffe, Reinigungsmittel), femer auch nbht Bctänds an ](om-
missionsware und solchen Materialien, die for einen ctwa angeglie<ler-
ten land- und forstwirtschanlchen Betdeb bezogen wurden (2.8. Saat
gut, Dongemittel).

Die Bestände sind wie in der Steuerbilanz an:rugeben. Wird einc Bihnz
nicht erstellt, so sind die Angaben nach bestem Wissen at machon.

lD Dle Bruttotohn. und gehaltsurrne ist die Summe der BGzOgs der
Arbeitnehmer/Jnnen, und aryar ohne die Arbeitgeberanteile zur S@iaI
versicherung, jedoch einschließlich der daron zu entrblrtenden Steuem
und Arb€itnehmerant€ile zur Seiälve6icherung. Einzub€äehen rind
sämtlich€ Zuschlägc (2.B. Familienzuschlag) und Zuhgen (2.8. for
Mehrarbeit, Leistungen), Naturalvergotungen, Vergtltungen r0r ausgB-
fallene Arbeitszeit (2.8. Urlaubsldrn),' Urlaubsbeihilfen, Weihnactrh.
gelder sowie Lohn- und Gehaltsfortrahlungen im ]OankheiEfall und Zu-
schOsse des A6eitgeberc zum Kränkengeld, ferner Gratilikatlonen und
Leistungen zur Vermttgen3bildung der Arbeitnehmer/-innGn. Zu deo
Bruttolöhnen und Bruttogehältern gehören ebenso db V6rg0tumcn fot
Auszubildende, Teitseitbeschäfrigte, Aushilfalaälle und diö en andere
Untemehmen gezahlten Bcträgo fOr,Loiharbeitnehmer^lnnen' sovyh die
Bez0ge von Gesellschaltern, Vorstandsmltgliedem {,rd ander€n hiten-
den Kräflen (soweil sie steuerlich als Eink0nfie aß nichtselbEilttndiget
Arbeit gelten) sowie femer die Proübionen urd Tantiemqr.

O Tätige Personen: Mitzuzählen sind auch unbezahlt mith€lfendo Fami-
lienangehörige, PraKikanten und Praktikantlnn€n, \rodlborg.hcnd AhnG-
sende (2.8. wegen Erkrankung oder Udaub),und allc Toilzeitb6chäf-
ligten einschließlich der geringtogig Beschältigten olrns Umrochnung
auf Vollbeschäftigte.
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A. Umsatz o ohne Umsatzsteuer
1. Goremtumratz ohnc Umratzcleuer im Geschäftsjahr 1995

2. Geramtumeatz (Pos. A.'t) nach wirtschaftlicher Tätigkeit
Bitt di.Atil€ll€ ln S.ngeben

a) Gertgewelbc @

b) Herrtettung von Bac!«waren (ohne Dauerbackwaren)

c) Schtachten und Fleischverarbeitung

d) Elnzelhandel @{2.B. Lebensmittelgeschäft )

e; Übrlgc Tätlgkelten (z.B.Großhandel, Dienstleistungen),

1U

und avar:

3. Umrü ruc Gas§eworbe @ (Unterteilung von Pos. A.2.a)
Büc dieAnte$e ln $ angcben

a) Umrätzc eur Beherbergung (ohne Fr0hstock)

b) Umrlttzc .u. Oattrtättenlel*ungen (mit Frtihstück)

c) Sonrtlgc betrlebllche Umlätzc eur Gastgererbe

B. Wareneingang @ (ohne umsatzsteu€f) im Geschäftsjahr 1ee5

1. Wercnbezüge (nichtWareneinsaE) 14?

2. Aufwendungen fllr Lohnarbeiten, die tn andere Unternehmen vergeben

wurden (einschl. Entgelte ftlr Heimarbeiter/-innen) t.l6

Volle DM

109

112

113

107

ltt

1n
121

12.

Volle %

=100o/o

Volle %

=1Ooolo

Volle DM

GASTGEWERBE§TATI§T!K
JAHRESERHEBUNG' ERGANZUNGSERHEBUNG

für das Geschäftsjahr 1995

Geschäftsjahf 1995: Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahrt995, so werden Angaben filr das Geschäfts-
jahr erbeten, das im Kalenderjahr 1995 endete. Bei Neugründungen oder Geschäftsübernahme im Jahr 1995 sind Angaben fOr das
Rumpfgeschäftsjahr (an2s6l der Monate) bis zum 31. Dezember 1995 auf Seite 2 anzugeben.

BetfiebSaft! Wir bitten Sie, auf der Seite mit den Erläuterungen die Betriebsart als weiteres Hilfsmerkmal anzugeben, da im
Gastgewerbebereich eine Zuordnung der Unternehmen zu den einzelnen Betriebsarten besonders schwierig, aber systematisch er-
forderllch ist und sich diese Zuordrtung aus den nachfolgenden Angaben nicht eindeutig ableiten läßt.

1ü2

c. warenbestände o (ohne umsatzsteuer) h Geschäftsjahr tees

l. BeständeamAnfangdesGeschäftsjahres., 138

2. BeetändeamEndedesGeschäftsjahres 139

Volle DM

-lt-
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1 . Grundstllcke mit eigenen Geschäfts-, Wohn- und anderen Bauten,

(einschließlich Bauarbeiten auf bereits vorhandenen Grundstücken) 135

2. GrundstUcke ohne eigene Bauten iU
3. Fahrzeuge, Betriebg- und Geechäftsausstattungen, Maschinen,

maschinelle Anlagen u. dgl. ohne geringwertige Wirtschaftsgüter 136

Bruttozugänge insgesamt (Summe D.1 bis D,3) i:xt

4. Nichtaktlyierte geringwertlge Wirtschaftsgllter om. s6 Eslc im Ei'ucrhil bir zu 8(E DM) 137

D. lnVeStitiOnen im Geschäftsjahr iees

Volle DM

Bitte nicht den Bestand an Sachanlagen angeben, sondern die
Bruttozugänge ohne Umbuchungen laut Anlagenbuch.

erkaufserlöse (ohne Umsatzsteuer) aus dem
Abgang VOn Sachanlagen tm GeschäftsJahr tees

Volle DM

141

F.V

G. Bfuttolohn- und -gehaltsummo @ lm Geschänsjahr lees
Volle DM

142

H. Tätige PefSOnen @ am Ende dee GeschäftsJahrer 19e5
(lnhaber/-innen, rnithelfende Familienangehörige sowie sämtliche Arbeitnehmer/-innen einschließiich Auszubildende)

14

E. Aufwendungen für gemietete oder gepachtete Sachanlagen einschl.
KOSten füf LeaSitlg im Geschäftsjahr 1ee5

(2.B. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Geschäfts-, Verkaufs-
und Lagerräume, Fahzeuge, Maschinen, Datenverarbeitungsanlagen)

Volle DM

't40

l. ZuSammgnsgtzung dgs Wargnsortimgnts- Bitte die Anreite in e6 der warenbezrise (pos.B.1)
'1. Blere (elnschl. alkoholtreier u. diätetischer Biere)

2. Spiiltuosen
371

3n

3. Weine (frauben-, Frucht-, Ped-u. Schaumryeine, Wermut- u.a. aromaläeile Weine (einschl. alkoholfr. Weine), alkohol. Mixgetränke) 376 l- |

4. Alkoholfreie Getränke (ohne )Gffee, Tee, Kakao; einscht. Frucht- und cemosesänen) gl3

5. Kaffee, Tee, Kakao (einschl. lGffee- und Tee-Ersatz, lnstand- ]Gffeesowie lnstanrt-Tee) 3lg

, 0. Fleisch, Fisch und andere Meeresfrtlchte, Flelech- und Ficcherzeugnisse (frisch, gekohtt, gefroren, konserviert) 379

7. Mitch' Käse und andere Milchezeugnisse, Eier, Speisefette und öle (ohne Speiseeis) 3SO

E. Obst, Gem0se, Kartoffetn (frisch, getrocknet, gefroren, konseryieil oder als Fertiggerichte) 3El

9. Zucker, Sußwaren, Spelseeis (einschl. Marmelade, ]Gnlitore, lGmpott, C,ele€, Natur-u. Kunsfhonig, Schokohtle, Bonbons) 3gs

10, Baclwaren, Mehl, Reis, Grieß, Backmtschungen, Teigwaren (einschl. Dauer. u. Feinbacltuaren, Mischungen u. Teag
zum Herstellen vln Bacl«uraren sovyie andervveitig nicht genannter Diätnahrung) 3g2

11. Wtlrzen und Saucen, Suppen, Hefen (einschl. andenueitig nichtgenannter Lebensmittel) 3g4

12. Tabakwaren sae 
]

13. Sonstige Waren (2.8. Zeitschrilten, Toiletten-und Fotoartikel, Ansichtskarten, Souvenirs) 387
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